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Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Wirtschaftsausschuss (Entscheidung) 21.10.2016 Ö

Beschluss:
„Den in der Vorlage aufgeführten Zuwendungen an zwei Unternehmen aus dem Existenz-
gründerfonds wird zugestimmt.“

Sachverhalt:

Entsprechend der Richtlinie der Stadt Braunschweig für die Gewährung von Zuschüssen an 
Existenzgründer in Braunschweig vom 1. Oktober 2012 gewährt die Stadt Braunschweig 
Zuschüsse für die Gründung oder den Erwerb eines Kleinstunternehmens (< 10 Mitarbeiter, 
Jahresbilanz max. 2 Mio. €) als Einstieg in die Selbstständigkeit sowie für die Erweiterung 
eines Kleinstunternehmens. Mit der Förderung soll die wirtschaftlich kritische Phase der 
Existenzgründung oder der Existenzsicherung verbessert, so die Erfolgsaussichten gestei-
gert und damit die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze in Braunschweig erreicht werden.

Bemessungsgrundlage für den Zuschuss ist der Eigenkapitalanteil im Rahmen der gesicher-
ten Gesamtfinanzierung. Der Zuschuss wird in einer Höhe von mind. 1.000 € bis max. 7.500 
€ gewährt, wobei er zusammen mit dem ggf. zusätzlich vorhandenen Eigenkapital eine Höhe 
von max. 30 % des zuwendungsfähigen Gesamtinvestitionsvolumens nicht übersteigen soll.

Gemäß der Richtlinie zur Auslegung des Begriffs „Geschäfte der laufenden Verwaltung“ vom 
8. November 2011 wurde die Wertgrenze für die Bewilligung unentgeltlicher Zuwendungen 
auf 5.000 € gesetzt, so dass bei Überschreitung dieses Betrages die politischen Gremien zu 
beteiligen sind.

Nach einer umfassenden Antragsprüfung durch die Braunschweig Zukunft GmbH soll den 
nachstehenden Unternehmen für die Gründung bzw. Erweiterung eines Kleinstunterneh-
mens ein Zuschuss gewährt werden.

Lfd. 
Nr.

Unternehmen Zuschussbetrag

1 Erweiterungsvorhaben: Jungtrieb GbR

Standort und Geschäftsaufnahme:
ARTmax, Frankfurter Str. 3a, 38122 Braunschweig
Aufnahme der Geschäftstätigkeit am 1. Januar 2016
Erweiterung der Geschäftstätigkeit ab 1. September 2016

7.500 €
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Gründer:
Jasper Doyé, Kristof Drzymalla, Alex Koppel

Qualifizierung und Berufstätigkeit: 

Jasper Doyé Mediengestalter, jahrelange Tätig-
keiten bei Design- und Filmagen-
turen als Setassistent und Produ-
zent

Kristof Drzymalla Student Mediendesign, jahrelange 
Tätigkeiten bei Design- und Film-
agenturen als Supervisor 

Alex Koppel Bachelor of Arts Mediendesign/ 
Handelsfachpacker, Mitwirkung 
bei Kino- und Werbefilmproduktio-
nen als Kameraassistent

Unternehmen:

Die Jungtrieb GbR ist eine Filmproduktionsfirma und Werbe-
agentur. Die Geschäftsidee beruht darauf, die Leistungen einer 
klassischen Agentur mit einer Produktionsfirma zu vereinen 
und so dem Kunden Filmproduktion, Beratung, Design und die 
passenden Agenturleistungen (Website, Werbung, Grafik) aus 
einer Hand anzubieten.

Existenzgründerzuschuss:

Der Existenzgründerzuschuss soll eingesetzt werden zur antei-
ligen Deckung der Kosten für Büroeinrichtung, Geschäftsaus-
stattung und Kameraequipment. 

Arbeitsplätze:

3 Vollzeitarbeitsplätze (Gründer)

2 Gründungsvorhaben: Wunderbar Unverpackt UG (haf-
tungsbeschränkt)

Standort und Geschäftsaufnahme:
Fallersleber Str. 36, 38100 Braunschweig
Aufnahme der Geschäftstätigkeit im Dezember 2016 geplant

Gründerin:
Denise Gunkelmann

Qualifizierung und Berufstätigkeit: 

 Ausbildung Industriekauffrau
 Bachelor of Arts
 Master of Arts in Wirtschaftspsychologie, Leadership & 

Management
 Beschäftigung im internationalen Vertriebsinnendienst 

und Marketing

7.500 €
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Unternehmen:

Bei der Wunderbar Unverpackt UG (haftungsbeschränkt) han-
delt es sich um ein Einzelhandelsgeschäft, in dem insbesonde-
re qualitativ hochwertige Lebensmittel - überwiegend in Bio-
Qualität - und Waren des täglichen Bedarfs ohne Verpackun-
gen angeboten werden sollen.

Existenzgründerzuschuss:

Der Existenzgründerzuschuss soll eingesetzt werden zur antei-
ligen Deckung der Kosten für Geschäfts- und Ladeneinrichtung 
sowie einen Warenanfangsbestand.

Arbeitsplätze:

1 Vollzeitarbeitsplatz (Gründerin), mehrere Minijobs

Leppa

Anlage/n:
keine
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